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RS OGH 1971/8/26 1Ob197/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.08.1971

Norm

ABGB §1170

WEG 1948 §8 Abs1

WEG 1948 §8 Abs4

WEG 1975 §19

Rechtssatz

Die vom Beklagten gezogene Schlußfolgerung, daß derjenige, der im eigenen Namen den Auftrag zur Herstellung eines

Werkes erteilt, dessen Ausführung Wohnungseigentümern zum Vorteil gereicht, durch die Bestimmung des § 8 Abs 1

und 4 WEG nicht gehalten sei, den Werklohn zu entrichten, der Unternehmer vielmehr Entlohnung von dem

begünstigten Wohnungseigentümer fordern müsse, ist schlechthin unhaltbar.
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